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Handlungskonzept zur Umsetzung der Empfehlungen des Beirates
für Klima und Energie

13.2.1996 Ausschuß für Umweltschutz und Bauwesen
07.3.1996 Ausschuß für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wohnen
14.3.1996 Stadtwerke Münster, Aufsichtsrat
20.3.1996 Haupt- und Finanzausschuß
20.3.1996 Rat

Beschlußvorschlag:

1. Der Rat stimmt dem Teil 1 des Handlungskonzeptes zur Umsetzung der Empfeh-
lungen des Beirates für Klima und Energie zu.

2. Die Verwaltung wird beauftragt für die im Teil 2 genannten Maßnahmen die Vor-
aussetzungen für eine Entscheidung der zuständigen Gremien zu schaffen.

3. Der Rat fordert die Stadtwerke auf, sich möglichst umgehend mit den Empfehlun-
gen U1 - U7 des Beirates auseinanderzusetzen und Detailuntersuchungen und
Konzepte zur Umsetzung der Beiratsempfehlungen (Techniken, Kosten,
Planungs- und Realisierungszeiträume) bis zum Herbst 1996 vorzulegen. Zudem
sind die Vorschläge der sachkundigen Einwohner  vom 15.01.1996 bei der
Umsetzung der Empfehlungen U1 - U7 sowie der sonstigen vorliegenden
Empfehlungen zu berücksichtigen.

4. Der Rat fordert die Wohnungsbauunternehmen in der Stadt auf, Energiesparmaß-
nahmen, die den städtischen Maßnahmen vergleichbar sind, möglichst noch in
1996 umzusetzen.

5. Über die Bereitstellung ggf. erforderlicher Mittel für die Umsetzung der noch nicht
verbindlich veranschlagten Maßnahmen und Ausgaben des Handlungskonzeptes
ist zu einem späteren Zeitpunkt bei den kommenden jährlichen Beratungen des
Haushaltsplanes und des Investitionsprogrammes unter Berücksichtigung der
dann gegebenen Haushalts- und Finanzlage zu entscheiden.

6. Mit der Ergänzungsvorlage zur Beschlußvorlage des Rates 864/95 v. 20.09.1995
wurde die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zur Umsetzung der weiteren Em-
pfehlungen des Beirates für Klima und Energie zu erarbeiten und dem Rat zur
Kenntnis vorzulegen. Dieses erfolgt  mit dieser Vorlage.



7. Die Verwaltung wird beauftragt, ab sofort in Zusammenarbeit mit den lokalen
Medien (z. B. Klimaschutzseite) die Öffentlichkeit verstärkt  für das Problem
"Klimaschutz durch CO2-Minderung" zu sensibilisieren und über Energieein-
sparmöglichkeiten zu informieren.

8. Die Verwaltung wird beauftragt, die Bemühungen des Entwicklungspolitischen
Beirats bei der Erstellung einer lokalen Agenda 21 aktiv zu unterstützen. Hierfür
wird im Haushalt 1996 eine neue Haushaltsstelle eingerichtet.

Begründung:

Gliederung

1. Handlungskonzept zur Umsetzung der Empfehlungen des Beirates für  Klima
und Energie

1.1 Ausgangslage für die Konzepterstellung
1.2 Beschreibung der Prioritätenbildung
2. Handlungskonzept Teil 1 - kurzfristige Maßnahmen
3. Handlungskonzept Teil 2 - mittel- bis langfristige Maßnahmen
4. Finanzplanung kostenintensiver Maßnahmen der Koordinierungsstelle für

Klima und Energie 1996
5. Anlagen

1. Handlungskonzept zur Umsetzung der Empfehlungen des Beirates für
Klima und Energie

Der Rat hat mit Beschluß vom 19.6.1995 die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zur
Umsetzung der Empfehlungen des Beirates für Klima und Energie zu erarbeiten und
dem Rat zur Kenntnis vorzulegen. Dieses erfolgt mit dieser Vorlage.

1.1 Ausgangslage für die Konzepterstellung

Der Beirat für Klima und Energie hat im Juni 1995 seinen Endbericht Teil 1 und die
daraus resultierenden Handlungsempfehlungen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die
Teile 2 und 3 des Endberichtes (Teil 2 - Erläuterungen, Teil 3 - Dokumente) liegen der
Verwaltung seit Ende November vor. Gleichwohl hat die Verwaltung, d. h. insbeson-
dere die seit September eingerichtete Koordinierungsstelle für Klima und Energie
damit begonnen, den ersten Teil eines Handlungskonzeptes zu entwikeln und einen
Ausblick auf die weiteren Aktivitäten der nächsten Jahre zu geben.
Die Empfehlungen des Beirates bilden für das Handlungskonzept die Grundlage.
Nach heutigen Erkenntnissen ist das Handlungskonzept und seine Handlungsbedarfe
nicht statisch festschreibbar, sondern es ist vielmehr als eine Grundlage für einen
Prozeß zu verstehen, in dem das Konzept fortlaufend weiterentwickelt und fortge-
schrieben wird, um auch über die Empfehlungen hinaus weitere Entwicklungen und
Erkenntnisse zuzulassen und aufzunehmen.
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Die Empfehlungen des Beirates enthalten sowohl Maßnahmen, mit deren Reali-
sierung kurzfristig begonnen werden kann, als auch Maßnahmen, die nur mit außer-
ordentlich hohem personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwand umgesetzt werden
können. Die Aufgabe bestand zunächst darin, in einem ersten Schritt die Maßnah-
men herauszufiltern, mit deren Umsetzung kurzfristig begonnen werden kann.

1.2  Beschreibung der Prioritätenbildung

Die Verwaltung hat eine Bewertung der einzelnen Handlungsempfehlungen vorge-
nommen, mit dem Ziel abzuklären, ob mit der Realisierung der Maßnahme kurzfristig
bzw. mittel-bis langfristig begonnen werden kann.

Unter "kurzfristige Maßnahmen" (Teil 1) sind die Maßnahmen zu verstehen, die in der
Regel einen geringen Koordinierungsaufwand haben, keine bzw. nur geringe Finanz-
ressourcen binden und eine hohe CO2-Effizienz oder Breitenwirkung aufweisen. Mit
der Bearbeitung der Maßnahmen kann noch in 1996 begonnen werden bzw. sie
können umgesetzt werden. Soweit sich bei der Bearbeitung der kurzfristigen
Maßnahmen weitere Erkenntnisse bei der Umsetzung finanzieller, personeller und
organisatorischer Art ergeben, muß hier eine gesonderte Beschlußfassung mit einem
gesonderten Finanzierungsvorschlag erfolgen, da in vielen Fällen nur eine erste
Grobschätzung vorgenommen werden konnte.

Die als "mittel-bis langfristige Maßnahmen" (Teil 2) qualifizierten Maßnahmen sind
Maßnahmen, für die die Entscheidungsgrundlagen noch geschaffen werden müssen.
Mit den zu beteiligenden und verantwortlichen Stellen sind die technischen und
finanziellen Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahme zu klären. Erst im
Anschluß kann ein Maßnahmenvorschlag den zuständigen parlamentarischen
Gremien vorgelegt werden.

Zur besseren Darstellung und Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Zuordnung ist
im Handlungskonzept jede Maßnahme, soweit bisher möglich, an Hand folgender
Kriterien bewertet worden:

- Zuordnung der Verantwortlichkeit

Dieses Kriterium gibt eine Aussage zu der Intensität des Koordinierungsaufwandes.
Soweit die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Empfehlung  im Zuständigkeits-
bereich Dritter liegt, ist der Koordinierungsaufwand zwangsläufig größer als bei
gegebener Zuständigkeit der Koordinierungsstelle, zumal in einigen Fällen vorab eine
Schnittstellenanalyse zu erstellen ist.
Soweit Zuständigkeiten feststehen ( Anlage 1 - Ratsbeschluß 120/95) bzw. einver-
nehmlich bereits geklärt werden konnten, spricht dies für die Zuordnung zu einer
"kurzfristigen Maßnahme". Im Rahmen der Maßnahmenbeschreibung wurde die fe-
derführende Stelle hervorgehoben bzw. unterstrichen (Anlage 2 - Zusammenfassung
des Handlungskonzeptes). Der Begriff der Federführung definiert sich für die Koor-
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dinierungsstelle für Klima und Energie oftmals in der konzeptionellen Erarbeitung der
Maßnahmen und Darstellung von Vorschlägen zur Umsetzung. Die Durchführung
bzw. Ausführung liegt dann teilweise bei den anderen Beteiligten.

- finanzielle Konsequenzen der Empfehlung

Die Empfehlungen sind in ihrer Finanzwirksamkeit außerordentlich unterschiedlich.
Als kurzfristig wurden die Maßnahmen eingestuft, für die Haushaltsmittel im
Haushaltsplanentwurf 1996 veranschlagt worden sind. Maßnahmen für die die Fin-
anzierungsgrundlage noch nicht analysiert und geschaffen worden ist, sind als mittel-
bis langfristig bewertet worden. Soweit gegenwärtig möglich, enthalten die Darstel-
lungen der einzelnen Maßnahmen im Handlungskonzept Hinweise zu den finanziellen
Auswirkungen.
Grundsätzlich ist anzumerken, daß die Umsetzung insbesondere der mittel- bis
langfristigen Maßnahmen von der Verfügbarkeit notwendiger Finanzmittel abhängt.
Über den Zeitpunkt der Realisierung der einzelnen Maßnahmen kann somit nur im
Rahmen der Beratungen der kommenden Haushaltspläne entschieden werden.

- zeitliche Bewertung

Angaben zum Zeitplan für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen können nur mit
einem geringen Verbindlichkeitsgrad gemacht werden, weil die Koordinierungsstelle
im Rahmen der Umsetzung des Maßnahmenkataloges immer auf die Mitwirkung
Dritter angewiesen ist, von deren Engagement und zielgerichtete Mitarbeit und Unter-
stützung im hohen Maße die zeitliche Perspektive für die Umsetzung des Maßnah-
menkataloges abhängen wird.

- CO2 - Reduktion

Im  Rahmen der Prioritätenbildung ist  als wichtiger Faktor die Effizienz der Maßnah-
me eingeflossen, d. h. der Wirkungsgrad bezogen auf die eingesetzten Mittel. Aus-
sagen zum Ausmaß der CO2 - Reduktion wurden dem Endbericht des Beirates für
Klima und Energie entnommen, da noch keine weiteren eigenen Untersuchungen er-
folgen konnten.

2. Handlungskonzept Teil 1 - Kurzfristige Maßnahmen

Unter kurzfristige Maßnahmen sind die Maßnahmen zu verstehen, die in der Regel
einen geringen Koordinierungsaufwand haben, keine bzw. nur geringe Finanzressour-
cen binden und eine hohe CO2-Effizienz oder Breitenwirkung aufweisen. Mit der Be-
arbeitung der Maßnahmen kann noch in 1996 begonnen werden bzw. sie können
umgesetzt werden. Soweit sich bei der Bearbeitung bzw. Umsetzung der kurzfristigen
Maßnahmen weitere Erkenntnisse finanzieller, personeller und organisatorischer Art
ergeben, muß hier eine gesonderte Beschlußfassung erfolgen.
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2.1  Einrichtung eines Klimaschutz- und Energiesparforum     (Ü1)1

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 20.09.95 (864/95) wird die Einrichtung
eines Klimaschutz- und Energiespar-Forums realisiert.
Über die Besetzung des Forums wird den Gremien im ersten Quartal 1996 eine ge-
sonderte Vorlage vorgelegt.
Zur Zeit werden die Erfahrungen aus der Einrichtung und Arbeit des Verkehrsforums
und der Abfallwirtschaftskonferenz ausgewertet und Erfahrungen anderer Kommunen
bei der Planung des Forums berücksichtigt.

Das Forum kann als öffentliche Diskussionsrunde und Berater der Energiepolitik und
der Fachverwaltung der Stadt Münster zur Konsensbildung in Energiefragen bei-
tragen. Es kann den gesellschaftlichen Gruppen, Vereinen und Institutionen die Mög-
lichkeit geben, zusammen mit Vertretern der Politik und der Verwaltung bereits im
Vorfeld der politischen Entscheidungen über aktuelle Energiethemen zu diskutieren.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Fachämter, Koordinierungsstelle für Klima und
Energie (Klenko), Politiker, Stadtwerke, Verbände etc., wobei die Federführung bei
der Klenko liegt. Das Forum soll ab 1996 in noch nicht festgesetzten Abständen 
tagen. Finanzielle Kosten ergeben sich für die Geschäftsführung und Durchführung
der Tagungen, wobei im Haushaltsplanentwurf 1996 für 2.Sitzungen 15.000 DM
veranschlagt werden konnten. Die durch das Forum initiierte CO2-Reduktion kann 
nach Angaben des Beirates für Klima und Energie hoch sein.

2.2 Personelle Besetzung  der Koordinierungsstelle für Klima und Energie (Ü2)

Mit dem Ratsbeschluß 120/95 wurde die Einrichtung der Koordinierungsstelle für
Klima und Energie beschlossen. Die Stelle ist derzeit mit 2,5 Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung befristet für drei Jahre besetzt, außerdem haben sich die Stadtwerke be-
reiterklärt, einen weiteren Mitarbeiter zu stellen.
Ein Ausbau der Koordinierungsstelle für Klima und Energie erfolgt zur Zeit aus
finanziellen Gründen nicht.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Stadt, Stadtwerke und die Klenko, wobei die
Federführung die Stadt hat. Zusätzliche finanzielle Kosten würden sich bei einem
Ausbau der Koordinierungsstelle für Klima und Energie für die Personalkosten er-
geben. Auch hier kann die CO2-Reduktion nach Angaben des Beirates für Klima und
Energie erhöht werden.

                    
    1 Abkürzung der Empfehlungen des Beirates im Endbericht
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Der Rat erklärt angesichts des Umfangs und der Langfristigkeit der anstehenden
Aufgaben schon heute seine Absicht, die Koordinierungsstelle für Klima und Energie
längerfristig zu erhalten und sie den Aufgaben entsprechend auszubauen.
Der Rat fordert die Stadtwerke auf, der Koordinierungsstelle einen für die vor-
gesehenen Aufgaben qualifizierten Mitarbeiter mit einer ganzen Stelle zur Verfügung
zu stellen.

2.3 Durchführung einer jährlichen Klimaschutz-Inventur als Erfolgskontrolle   (Ü3)

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 20.09.95 (864/95) wird die  erste Klimaschutz-
Inventur, d. h. eine Status-quo-Analyse, durchgeführt. Die Durchführung der Klima-
schutz-Inventur bedarf der Erfassung der Energieverbräuche aller Akteure in Münster.
 Als Datenbasis soll deshalb der Wärmeatlas der Stadtwerke Münster verwendet
werden, der die Energieverbräuche für das gesamte Stadtgebiet differenziert nach
Energieträgern und Stadtbezirken abbildet. Ergänzend müssen entsprechende Daten
für den Verkehrsbereich ermittelt werden. Die vorbereitenden Arbeiten zur Aktua-
lisierung des Wärmeatlas der Stadtwerke Münster beginnen noch in 1995, so daß der
Wärmeatlas bis März/April 1996 der Koordinierungsstelle zur Verfügung steht. Die
Koordinierungsstelle für Klima und Energie kann daraufhin bis zur 2.Jahreshälfte eine
erste Klimaschutz-Inventur auf der Basis des Jahres 1995 erstellen.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Fachämter, Klenko und Stadtwerke, wobei die
Federführung bei der Klenko liegt. Die Klimainventur soll ab 1996 fortlaufend jährlich
erstellt werden. Finanzielle Kosten ergeben sich für die redaktionelle Bearbeitung und
zusätzliche Hilfskräfte, die bereits im Amtsbudget des Umweltamt 1996 berücksichtigt
worden sind. Eine CO2-Reduktion ist nach Angaben des Beirates für Klima und
Energie nicht gegeben, die Inventur ist ein Erfolgskontrolle.

2.4 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke (Ü4)

Eine Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde vom Rat bereits beschlossen
(877/95 vom 5.7.1995) .

2.5 Erarbeitung eines Konzeptes zur energiegerechten Bauleitplanung (B1,B3)

Die im Endbericht des Beirates für Klima und Energie definierten Empfehlungen zur
solargerechten Bebauungsplanung und zur Festsetzung des Heizenergiebedarfes in
städtischen Kaufverträgen werden zu einer komplexen Maßnahme zusammen-
geführt.
Ziel ist die Erarbeitung eines Konzeptes zur energiegerechten Bauleitplanung unter
Berücksichtigung der städtebaulichen, stadtgestalterischen und rechtlichen
Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Fachämtern (Stadtplanungsamt, Bauord-
nungsamt, Liegenschaftsamt). Die energiegerechte Bauleitplanung umfaßt dabei so-
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wohl die Ausnutzung solarer Energien, die Möglichkeit der Festsetzung von Wärme-
bedarfswerten sowie die umweltschonende Wärmeversorgung auf allen Planungs-
ebenen. Mittels der Erfahrungen anderer Kommunen in diesen Bereichen werden für
Münster die Umsetzungsmöglichkeiten analysiert, wobei folgende Schwerpunkte
gesetzt werden:

1. Beim Verkauf städtischer Flächen wird für Neubauvorhaben ein Wärmestandard
von 50 kWh/m2a als Obergrenze im Kaufvertrag festgelegt. Der Vertrag ist so zu
formulieren, daß diese Festlegung auch nach Weiterverkauf des Grundstücks
bindend bleibt.

Für alle städtischen Neubauten wird ein Wärmestandard von 50 kWh/m2a als
Obergrenze verbindlich festgelegt.

2. Rechtliche Anforderungen und Möglichkeiten der Ausgestaltung der Bauleit-
planung unterliegen einem ständigen Wandel. Sowohl die Ausnutzung der Solar-
energie als auch die Möglichkeit der Festsetzung von Wärmebedarfskennwerten
werden entsprechend der aktuellen rechtlichen Möglichkeiten aufbereitet und in
Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt auf ihre Umsetzbarkeit untersucht.
Die Klenko-Stelle nimmt sofort Kontakt zur LEG auf und wirkt in Verhandlungen
mit ihr darauf hin, die Bestimmungen aus Pkt. 1 in das Gestaltungshandbuch für
das Neubaugebiet Gievenbeck-Südweset aufzunehmen.

3. Bei der Energieversorgung zukünftiger und auch bereits geplanter Neubaugebiete
soll die Wärmeversorgung auf der Basis von Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen,
dazu sollen vorrangig dezentrale Blockheizkraftwerke zum Einsatz kommen. Ist
eine dezentrale Wärmeversorgung aus energetischen, technischen und/oder
wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll, ist ein Anschluß an das zentrale
Fernwärmenetz vorzusehen. Nahwärmekonzepte - auch in anderer Form als in
Form von BHKWs - sind Fernwärmekonzepten prinzipiell vorzuziehen.

Individuelle Heizanlagen sollen nur noch in begründeten Einzelfällen zum
Einsatz kommen.

Die Maßnahmen zu Pkt. 1 und 3 sind so vorzubereiten und dem Rat zur
Entscheidung vorzulegen, daß sie ab 1. Juni 1996 in Kraft treten können.

Die verstärkte Berücksichtigung energetischer Aspekte im Rahmen der Bauleit-
planung erfordert keine unmittelbaren investiven Maßnahmen für die Stadt. Aufgrund
der langfristigen Wirksamkeit und der CO2-Effizienz sollte eine Umsetzung dringend
angestrebt werden.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Koordinierungsstelle für Klima und Energie,  das
Stadtplanungsamt, das Bauordnungsamt und die Stadtwerke, wobei die Federfüh-
rung bei der Klenko liegt. Das Konzept soll in 1996 entwickelt werden. Finanzielle
Kosten ergeben sich für das an der Maßnahme arbeitende vorhandene Personal.
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Dies sind somit kalkulatorische Kosten, die nicht zusätzlich den Etat belasten. Die
CO2-Reduktion beträgt nach Angaben des Beirates für Klima und Energie 931 t/a.

2.6 Schaffung von Energiesparbewußtsein durch Einführung eines
Wärme- bzw. Energiepasses für Altbauten (B2)

Die Einführung eines Energiewärmepasses für Altbauten wird in der Beschlußvorlage
120/95 als Aufgabe der Koordinierungsstelle definiert.

Vorab müssen Richtlinien für einen Wärmepass sowie deren Durchführung bzw.
Umsetzung ausgearbeitet werden, um dann durch Informations- und Beratungsarbeit
die Akzeptanz eines Wärmepasses in Münster zu schaffen. Die Einführung des
Wärmepasses für Altbauten hat zum Ziel, daß in Zukunft  der Energieverbrauch als
Bewertungskriterium für Immobilien an Bedeutung gewinnt. Die Eigentümer sollen
bewegt werden, den Gebäudebestand energetisch zu verbessern, da Gebäude mit
einem schlechten Wärmedämmstandard eine Wertminderung erfahren.  Kontakte
z. B. mit den Städten Saarbrücken und Frankfurt, die einen Wärmepaß für Altbauten
eingeführt haben, wurden geknüpft. Die Erstellung des Wärmepasses kann
möglicherweise als Dienstleistung unterschiedlicher Institutionen (z. B. Energiebera-
tung von Ingenieurbüros, Stadtwerke Münster, Stadt Münster)  angeboten werden.
Aufgrund des hohen Energieverbrauches in der Wohnbausubstanz können hier die
Einsparpotentiale bei geringen Finanzmittel aufgezeigt und mobilisiert werden.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Koordinierungsstelle für Klima und Energie
(Klenko) und die Stadtwerke, wobei die Federführung bei der Klenko liegt. Das Kon-
zept soll in 1996 entwickelt werden. Finanzielle Kosten ergeben sich für die Werbung
und die Konzeption des Wärmepasses. Für 1996 wurden 20.000 DM angesetzt. Die
CO2-Reduktion beträgt nach Angaben des Beirates für Klima und Energie 100 bis
5.000 t/a.

2.7 Einführung von Kontrollmechanismen zur verbesserten Einhaltung (B4)
der Wärmeschutzverordnung, Besetzung von Preisgerichten und
Festsetzung von Mietobergrenzen

Die Einführung von Kontrollmechanismen zur verbesserten Einhaltung der Wärme-
schutzverordnung wird in der Beschlußvorlage 120/95 als Aufgabe der Koordinie-
rungsstelle definiert.

Die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung bei Neubauten ist sowohl wegen der
Komplexität und Vielfalt der technischen Vorschriften als auch durch die Beteiligung
vieler Gewerke nicht selbstverständlich. Durch Prüfung und Überwachung kann bei
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Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten ein Höchstmaß an CO2-Reduzierung
bei Neubauten erreicht werden. Die Maßnahme hat eine hohe CO2-Effizienz und muß
daher verwaltungsintern baldmöglichst abgestimmt werden. Zusammen mit dem
Bauordnungsamt wird ein Konzept auf der Grundlage der WSchVO ∋95 und
Landesbauordnung NRW erarbeitet, das eine Kontrolle sowohl der genehmi-
gungspflichtigen als auch genehmigungsfreien Nachweise sowie deren bauliche
Ausführung gewährleistet.  Ob die Kontrolle mit dem vorhandenen Personal erreicht
werden kann, muß geprüft werden. Voraussichtlich entsteht zusätzlicher Personalbe-
darf für diese Tätigkeit.
Aber nicht nur die Kontrolle der baulichen Ausführung, sondern auch die Information
der Bauherren bei Antragstellung muß intensiviert werden. Die Vergabe von Merk-
blättern bei Antragstellung oder Bauherren-Seminare zum energiesparenden Bauen
(Dämmung, Heizanlage, passive Solarenergie etc.) sind geeignete Mechanismen.
Diese werden inhaltlich ausgearbeitet und zusammen mit dem Bauordnungsamt in
den Planungsprozeß integriert.

Nach dem Entwurf der neuen GRW (Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf
den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaues und des Bauwesens 1995 - Ent-
wurf) können energetische Experten den Preisgerichten von Architekten- und städte-
baulichen Ideenwettbewerben angehören, wenn der Bauherr die Energieeinsparung
als ein wesentliches Ziel bei der Auslobung definiert hat. Bei Architekten- bzw.
Realisierungswettbewerben ist z.Z. ein Mitarbeiter des Hochbauamtes als nicht
stimmberechtigter Berater beteiligt. Bei Architekten- und städtebaulichen Ideenwett-
bewerben ist die Energieeinsparung ab sofort als wesentliches Ziel mit in den
Ausschreibungstext aufzunehmen. Preisgerichte sind deshalb generell auch mit
einem/einer Energiefachmenschen/Bauphysikern zu besetzen.

Die Möglichkeit einer Erhöhung der Kostenmiete im öffentlich geförderten Wohnungs-
bau um bis zu 50 Pfg./m2 bei zusätzlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung (Woh-
nungsförderungsbestimmung) wird in Münster nach derzeitigem Kenntnisstand noch
nicht genutzt. Diese und die Möglichkeit der nach Energiekennwerten gestaffelten
Mieterhöhung wird von der Koordinierungsstelle für Klima und Energie auf ihre
Umsetzbarkeit hin weiter untersucht.

Beteiligt sind an der Maßnahme das Bauordnungsamt und die Koordinierungsstelle
für Klima und Energie, wobei die Federführung bei der Klenko liegt. Das Konzept soll
in 1996 entwickelt werden. Finanzielle Kosten können bislang nicht quantifiziert
werden. Sollte zusätzliches Personal im Bauordnungsamt für die Ausführung der
Maßnahme benötigt werden, ergeben sich hierfür finanzielle Kosten. Die CO2-Reduk-
tion ist nach Angaben des Beirates für Klima und Energie hoch.

2.8 Energiebewirtschaftung der öffentlichen Gebäude der Stadt Münster
und Beratung bei der Durchführung von Maßnahmen (B6)
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In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt wird das seit 1989 bestehende EDV-
System zur Energieverbrauchserfassung und -kontrolle ausgebaut bzw. erweitert. Die
kontinuierliche, gebäudespezifische Überwachung der Energieverbräuche mittels
einer EDV-gestützten Datenbank, in der Abweichungen vom Verbrauchstrend sowie
Einsparerfolge schnell ermittelt und dargestellt werden können, bietet die Möglichkeit,
 die Entscheidungsfindung zur Durchführung von Energiesparmaßnahmen zu erleich-
tern, um so zu weiteren Energieeinsparungen und damit Kostenreduzierung im Be-
reich der öffentlichen Gebäude zu kommen. Erfahrungen aus anderen Kommunen
sowie des Hochbauamtes zeigen, daß allein durch die Energiebewirtschaftung (mit
Einbeziehung des Hausmeisters) Einsparungen von 5 - 10 % der Energiekosten
erreichbar sind.  Über den systematischen Aufbau der Energiebewirtschaftung, in der
auch alle Gebäudeparameter (Fläche, Bausubstanz, Elektrogeräte) erfaßt werden,
kann ein Sanierungsprogramm für die öffentlichen Gebäude aufgestellt werden
(Ratsbeschluß 120/95). Besonders im Bereich der Schwimmbäder wurden seitens
des Hochbauamtes bereits erhebliche Einsparerfolge verzeichnet ( Ratsvorlage
1101/95-Bau). Die Maßnahme kann erheblich zur Kostenreduzierung in den öffentli-
chen Gebäuden führen.

Folgende Aktivitäten sind in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt geplant bzw. sol-
lten in Angriff genommen werden:

o Erweiterung der EDV-gestützten Energiebewirtschaftung mit Aufnahme der
Flächen und Kubaturen in 1996

o Erstellung eines Energieberichtes 1995/96
o Solare Warmwasserbereitung im Schulzentrum Kinderhaus
o Erstellung von Sanierungskonzepten für öffentliche Gebäude (solche Untersu-

chungen können z. Z. vom Land NRW mit 40 - 50 % gefördert werden).
o Festsetzung von Wärmebedarfskennwerten für den Bau öffentlicher Gebäude
o Als kurzfristig zu realisierende Maßnahme werden ab sofort in allen städtischen

Gebäuden Energiesparleuchten im Ersatzfall verwendet.

Es werden Sanierungskonzepte im Bereich Schulen/Kindergärten und/oder im
Bereich städtischer Verwaltungsgebäude erstellt, an denen modellhaft die Wirkung
von Energiesparmaßnahmen und Energiebewirtschaftung ausgewertet und
demonstriert werden kann. Um das Verhalten der Nutzer der Einrichtungen im Sinne
der Energiesparmaßnahmen zu beeinflussen, sollten - wo möglich - Energiesparwett-
bewerbe initiiert werden. Die eingesparten Mittel sind nach einer Drittelregelung auf
Investor (Stadt/Hochbauamt), Nutzer (Schule/Kindergarten o. a.) und Koordinierungs-
stelle für Klima und Energie zu verteilen.
Ob und inwieweit die eingesparten Gelder für Energie nach einer noch mit dem
Finanzdezernat zu vereinbarenden Regelung dem Hochbauamt, dem Umweltamt
oder den beteiligten öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, etc.) ganz
oder teilweise zur Verfügung gestellt werden können, muß noch geklärt werden.
Damit könnten ggfs. im Hochbaubereich zusätzliche energiesparende Maßnahmen
durchgeführt, im Umweltbereich neue Projekte initiiert und die Nutzer motiviert
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werden (Beispiel: Ansätze gibt hier das "Hamburger Fifty/Fifty-Modell" zur Energieein-
sparung in Schulen).

Beteiligt sind an der Maßnahme das Hochbauamt (technische Federführung) und die
Koordinierungsstelle für Klima und Energie (Klenko) sowie das Finanzdezernat; die
gemeinsame Federführung haben die beiden erstgenannten Stellen. Die Projekte
sollen in 1996 erarbeitet werden. Im Haushaltsplanentwurf konnten 50.000 DM ange-
setzt werden. Die CO2-Reduktion beträgt nach Angaben des Beirates für Klima und
Energie 2.000 t/a.

2.9 Demonstrationsprojekt - Altbausanierung (B7)

Aufgrund des Ratsbeschlusses (120/95) wird die Koordinierungsstelle für Klima und
Energie das geplante Demonstrationsprojekt ”Altbausanierung” koordinierend beglei-
ten.
Das Demonstrationsprojekt-Altbausanierung soll über die Vorbildfunktion zur Energie-
einsparung in der Wohnbausubstanz führen. Neben der Zusammenarbeit mit dem
Hochbauamt und den Stadtwerken wird es Aufgabe der Koordinierungsstelle für
Klima und Energie sein, eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die besonders die Zustän-
de vor und nach der Sanierung dokumentiert, sicherzustellen und durchzuführen.
Dabei wird schon bei der Planung darauf geachtet, daß das Projekt anwendungs-
bezogen ausgeführt wird und den betreffenden Personen einfach und deutlich
aufgezeigt werden kann, welche Möglichkeiten im Rahmen einer Sanierung eines
Altbaues bestehen.

Da die Durchführung der Sanierung voraussichtlich mindestens ein halbes Jahr bean-
sprucht, wird das Projekt bald möglichst eingeleitet werden. Eine Besichtigung
möglicher Sanierungsgebäude wurde bereits durchgeführt (Stadtwerke Münster,
Hochbauamt, Umweltamt) und ein Wohngebäude an der Heerdestr. ausgewählt. Die
Kosten der zusätzlichen Energieeinsparmaßnahmen sollen vom Hochbauamt, dem
Umweltamt und den Stadtwerken getragen werden. Die thermographische Aufnahme
wird noch in diesem Jahr in Auftrag gegeben werden. Das Sanierungskonzept mit
Bauaufnahme und Planung der Sanierungsmaßnahmen wird in Abstimmung mit
Hochbauamt, Umweltamt und Stadtwerke erstellt.

Beteiligt sind an der Maßnahme das Hochbauamt, die Koordinierungsstelle für Klima
und Energie und die Stadtwerke, wobei die Federführung bei der Klenko liegt. Das
Projekt wird in 1996 durchgeführt. Finanzielle Kosten ergeben sich für die Sanierung
und Öffentlichkeitsarbeit. Hier sind 75.000 DM im Haushaltsplanentwurf 1996 der
Klenko veranschlagt worden. Die CO2-Reduktion ist nach Angaben des Beirates für
Klima und Energie nicht abschätzbar.

2.10 Demonstrationsvorhaben - Stromsparen im Büro (T10)
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Das Projekt "Stromsparen im Büro" wird mit Unterstützung der Stadtwerke Münster
am Beispiel des Umweltamtes (in den neuen Räumlichkeiten) durchgeführt. In Zu-
sammenarbeit mit dem Hochbauamt und dem Hauptamt werden gerätetechnische
Einsparmöglichkeiten analysiert und bei der Ausstattung der Räume möglichst (in den
Grenzen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel) berücksichtigt. Zusätzlich
zum Einsatz der stromsparenden Geräte spielen die Verhaltensänderungen der Ver-
braucher eine entscheidende Rolle bei der Reduktion des Stromverbrauches. Die Er-
fahrungen werden ausgewertet und aufbereitet, damit sie als Grundlage für die An-
wendung in anderen Ämtern dienen können. Auch in Hinblick auf die anstehende Be-
schaffungs-UVP und das Öko-Audit wird ein Katalog energiesparender Bürogeräte
erarbeitet.

Beteiligt sind an der Maßnahme das Hauptamt, das Hochbauamt, die Koordinierungs-
stelle für Klima und Energie und die Stadtwerke, wobei die Federführung bei der
Klenko liegt. Das Projekt wird in 1996 durchgeführt und ein Konzept entwickelt. Finan-
zielle Kosten ergeben sich nicht. Die CO2-Reduktion ist nach Angaben des Beirates
für Klima und Energie nicht abschätzbar.

2.11  Förderprogramm Altbausanierung (B5)

Die Koordinierungsstelle für Klima und Energie entwickelt ein Konzept für ein
Förderprogramm zur Altbausanierung. Das Programm soll sich an Förderprogram-
men wie in Detmold o. ä. orientieren. Gefördert werden Energiesparmaßnahmen wie
Fassadensanierung, Dämmaßnahmen und Fenstererneuerung im Mietwohnungsbau,
Zuschüsse sind entsprechend dem Grad der CO2-Reduktion zu gewähren.
Das Programm soll mit bestehenden Landes- und Bundesprogrammen kombinierbar
sein.
Zum Zwecke der Konzeptentwicklung und als Einstieg in ein solches Förder-
programm wird im HH-Plan für 1996 eine neue HH-Stelle "Förderprogramm
Altbausanierung" eingerichtet.
Da davon auszugehen ist, daß in den folgenden Jahren Fördermittel in wesentlich
höherem Maße erforderlich sind, soll sichergestellt werden, daß die Mittel ab dem
HH-Jahr 1997 über den Vermögenshaushalt bereitgestellt werden können; die
Verwaltung macht dazu entsprechende haushaltstechnische Vorschläge.

Die Stadtwerke werden aufgefordert, ein ergänzendes Programm in der gleichen
Größenordnung aufzulegen.
Die Verwaltung nimmt Gespräche mit der Stadtsparkasse, den münsterschen
Handwerksbetrieben sowie den städtischen Wohnungsbaugesellschaften auf, mit
dem Ziel, Maßnahmen der Altbausanierung durch spezielle Kreditprogramme o.ä.
von seiten der Stadtsparkasse zu unterstützen.

3. Handlungskonzept Teil 2 - Mittel- bis langfristige Maßnahmen



13

Die mittel- bis langfristigen Maßnahmen mit hohem Koordinierungsbedarf sind nur in
Zusammenarbeit mit Dritten umsetzbar bzw. werden von Dritten selbständig
durchgeführt. Eine konzeptionelle Erarbeitung der Grundlagen und Prüfung der Um-
setzbarkeit sollte beginnend in 1996 durchgeführt werden, eine Umsetzung der Maß-
nahmen ist damit in 1996 nicht absehbar.

3.1 Förderprogramme Solarenergienutzung (B8-10)

Die Solarenergienutzung kann einen deutlichen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten.
Die "Solarsiedlung mit 60 WE" würde den Gedanken der Solarenergienutzung sehr
gut öffentlichkeitswirksam darstellen, sie bedarf jedoch eines sehr hohen Mittelein-
satzes. Auch aufgrund der zur Durchführung erforderlichen intensiven Abstimmung
sollte diese Empfehlung nicht vorrangig behandelt werden, so daß hier erst 1996/97
mit Aktivitäten gerechnet werden  kann. Bezüglich der Empfehlung nach finanzieller
Unterstützung der Solarenergienutzung kann auf das Förderprogramm der
Stadtwerke Münster "Unerschöpfliche Energien für Münster" hingewiesen werden. Mit
dem von den Stadtwerken bereitgestellten Fördervolumen von 2,5 Mio. DM sind die
Empfehlungen "200 Solardächer für Münster" (B8) sowie "Kostendeckende
Vergütung für 1 MW Photovoltaikstrom" (B10) seit 1995 aufgegriffen. Hier ist eine
Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit anzustreben.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Koordinierungsstelle für Klima und Energie und
die Stadtwerke, wobei die Federführung bei den Stadtwerken liegt. Über Zeitplan und
Kosten können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Die CO2-Reduktion
beträgt nach Angaben des Beirates für Klima und Energie 10.583 t/a.

3.2 Maßnahmen im tertiären Sektor - Stromsubstitution und
Stromeinsparungen (T1-9)

Maßnahmen bzw. Konzepte zur Stromeinsparung bzw. - substitution haben langfristig
eine hohe CO2-Minderungsrate. Verbände und Stadtwerke bieten Beratungs-
leistungen sowie Fortbildungs- und Vortragsveranstaltungen an. Diese bisherigen
Aktivitäten sollen ausgebaut und um konkrete Demonstrationsprojekte ergänzt wer-
den, um weitere Potentiale zu aktivieren. In Zusammenarbeit von  Koordinierungs-
stelle, den Stadtwerken und den Wirtschaftsverbänden sollen hier Programme er-
arbeitet werden. Als flankierende Maßnahmen sind eine weitere Linearisierung der
Stromtarife und Einsparaktionen bzw. Prämienprogramme unter dem Aspekt des
Least-Cost-Planing zu prüfen.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Koordinierungsstelle für Klima und Energie, die
Stadtwerke und die Wirtschaftsverbände, wobei die Federführung bei den Stadt-
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werken liegt. Zeitplan und Kosten sind momentan noch nicht abschätzbar. Die CO2 -
Reduktion beträgt nach Angaben des Beirates für Klima und Energie 66.000 t/a.

3.3 Strom- und Fernwärmeerzeugung in Münster  (U1-7)
(Handlungsempfehlungen im Umwandlungs- und Industriebereich)

Der Fernwärme- und Stromerzeugung, d.h. dem sogenannten Umwandlungsbereich,
ist durch den Beirat das größte Einzelpotential zugeschrieben worden. Hauptakteure
sind die Stadtwerke, die sich umfassend mit den entsprechenden Empfehlungen des
Beirates auseinandersetzen müssen.

Die Vorschläge des Beirates zum Umwandlungsbereich zielen in erster Linie auf
einen erhöhten Gaseinsatz in der Strom- und Fernwärmeerzeugung in Münster ab.
Betroffen sind also vor allem die Heizkraftwerke der Universität am Orléans-Ring
(ausschl. Kohleeinsatz) und der Stadtwerke am Hafen (zwei Kohleblöcke, ein Block
Erdgas/Öl, zwei Spitzenkessel Erdgas). Der Umwandlungsbereiches soll, aufgrund
seiner besonderen Bedeutung für die CO2-Problematik, Gegenstand einer weiter-
gehenden Untersuchung sein. Hierbei sind insbesondere die landes- und bundespoli-
tischen Zielvorgaben und Rahmenbedingungen bei der Bewertung der lokalen
Energieerzeugung zu beachten.

Neben der Wärme- und Stromerzeugung in den Heizkraftwerken ist im Themen-
komplex der Kraft-Wärme-Kopplung der Einsatz von Blockheizkraftwerken her-
vorzuheben. Hierzu erstellen die Stadtwerke zur Zeit mit externer Unterstützung eine
Potentialerhebung, die der Koordinierungsstelle für Klima und Energie Anfang 1996
zur Verfügung gestellt wird. Für den industriellen Bereich stellen insbesondere neben
den Investitionskosten die hohen Erwartungen der Unternehmen bezüglich der
Amortisationszeiten energiesparender Investitionen ein Umsetzungsproblem dar.
Weitere Detailuntersuchungen und Umsetzungskonzepte (Techniken, Kosten,
Planungs- und Realisierungszeiträume) sind bis Ende 1996 vorzulegen. Bereits
vorhandene Konzepte sind dem AUB zur Kenntnis zu geben.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Koordinierungsstelle für Klima und Energie  und
die Stadtwerke, wobei die Federführung bei den Stadtwerken liegt. Zeitplan und
Kosten sind zur Zeit noch nicht abschätzbar. Die CO2 - Reduktion beträgt nach An-
gaben des Beirates für Klima und Energie 263.500 t/a.

3.4 Förderung des ÖPNV (V1,2,3,5)

Die CO2-Einsparpotentiale im Bereich Verkehr sind erheblich, wobei das Stadt-
planungsamt  - Verkehrsplanung - und die Stadtwerke Münster mit ihren Aktivitäten
bereits die entsprechenden Impulse gegeben haben. Weitere mögliche Konzepte
müssen mit den Maßnahmen der Verkehrsplanung und der Stadtwerke Münster
abgestimmt werden. Die Koordinierungsstelle wird vorerst bei der Bauleitplanung die
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Empfehlungen verstärkt in den Abwägungsprozess einbringen und in Zusammen-
arbeit mit der Verkehrsplanung bestehende Projekte unterstützen.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Koordinierungsstelle für Klima und Energie, die
Stadtwerke und die Verkehrsplanung, wobei die Federführung bei den Stadtwerken
und der Verkehrsplanung liegt. Zeitplan und Kosten sind derzeit noch nicht abschätz-
bar. Die CO2 - Reduktion beträgt nach Angaben des Beirates für Klima und Energie
55.000 t/a  (V1, V2, V3) bzw. ist als hoch (V5)  anzusetzen.

3.5 Option "Stadtbahn Münster" sowie Bedeutung des Luftverkehrs (V4, V6)

Die Empfehlungen zur Umsetzung einer Stadtbahn Münster sowie die ergebnisoffene
Diskussion über die künftige ökologische Bedeutung des Luftverkehrs bedürfen der
politischen Entscheidung und sollten vorab thematisch im Verkehrsforum und
Energieforum diskutiert werden.

Beteiligt sind an der Maßnahme die Koordinierungsstelle für Klima und Energie, die
Verkehrsplanung, die Stadtwerke und der Zweckverband Schienenpersonennahver-
kehr Münsterland, wobei die Federführung bei der Verkehrsplanung liegt. Zeitplan
und Kosten können momentan noch nicht abgeschätzt werden. Die CO2 - Reduktion
ist nach Angaben des Beirates für Klima und Energie nicht abschätzbar aber
bedeutend.

3.6 Weitere Maßnahmen der Koordinierungsstelle für Klima und Energie in
Erweiterung der Handlungsempfehlungen des Beirates für Klima und
Energie

Der Beirat für Klima und Energie hat mit seinen Empfehlungen ein breites Spektrum
der im Energie- und Verkehrssektor möglichen Maßnahmen zur Reduzierung des
CO2-Ausstosses abgedeckt, jedoch wurde kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Weitere Potentiale liegen im Bereich der Wärmenutzung des Tertiären Sektors, bei 
den Stromanwendungen der Haushalte und in der Nutzung weiterer regenerativer
Energien. Zur Aktivierung vor allem der regenerativen Potentiale (z. B. Windenergie,
Erdwärme, Biomasse etc.) sind weitere heute noch nicht quantifizierbare Mittel
erforderlich. Über die Höhe der Kosten und die Finanzierbarkeit kann heute von der
Verwaltung keine verbindliche Aussage gemacht werden.  Anträge zur Nutzung von
Windenergie sowie Abschätzung der Möglichkeiten der Erdwärmenutzung haben die 
Fraktionen an den Rat gerichtet.

4. Finanzplanung kostenintensiver Maßnahmen der Koordinierungsstelle für
Klima und Energie in 1996
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Im Endbericht des Beirates für Klima und Energie der Stadt Münster werden 38 Emp-
fehlungen zur CO2-Reduzierung in Münster aufgeführt. Es soll damit begonnen
werden diese Empfehlungen durch die Koordinierungsstelle für Klima und Energie in
den nächsten drei Jahren umzusetzen, damit es in Münster zu einer CO2-Reduzie-
rung von 25 % bis zum Jahre 2005 kommt.
Die Maßnahmen ziehen teilweise keine neuen investiven Sach- oder Personalkosten
nach sich und sind rein organisatorischer Art. Andere Maßnahmen sind mit Kosten für
die Stadt verbunden oder verursachen ausschließlich Kosten für Dritte (Industrie,
Bevölkerung oder Stadtwerke).  In der Anlage 2 werden die von der Koordinierungs-
stelle für Klima und Energie betreuten oder durchgeführten Projekte mit Angabe der
voraussichtlichen Kosten für das Jahr 1996 aufgeführt. Bei den Grundlagen der
derzeitigen Beschlußfassung handelt es sich um vorläufige Angaben (vgl. Anlage -
Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen des Beirates für Klima und Ener-
gie). Soweit sich bei der weiteren Bearbeitung wesentliche Veränderungen ergeben,
wird   eine gesonderte parlamentarische Beschlußfassung erfolgen.

Im Haushaltsplanentwurf der Verwaltung für 1996 werden z.Z. 188.000 DM für die
Aufgaben der Koordinierungsstelle für Klima und Energie (Haushaltsstelle
1120.520.1000.7) berücksichtigt.

I. V.
gez.

Pott
Stadtrat



5. Anlagen

Anlage 1

Die Einrichtung der Koordinierungsstelle für Klima und Energie wurde mit dem Rats-
beschluß 120/95 (vom 30.01.1995) am 29.3.1995 beschlossen. Die Aufgaben der
Koordinierungsstelle wurden wie folgt beschrieben:

- Koordinierung bei der Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung von Energiekon-
zepten

- Aufstellung und Fortschreibung von Arbeitshilfen und Konzepten zur Energieein-
sparung für die Fachämter

- Unterstützung der Fachämter bei der Umsetzung der Forderungen des Beirates
für Klima und Energie

- Einbringung von Vorschlägen zur CO2-Minderung in der Planung und UVP

- Aufbau eines Berichtswesens zu den Energiesparmaßnahmen und den Klima-
schutzaktivitäten bezüglich der Ziele, der Durchführung und der Erfolge hinsicht-
lich der CO2-Minderung und Kostenreduktion

- Gezielte Informationen und Beratung der Energienutzer über Sinn und Ziel-
setzung der Sparmaßnahmen zur Initiierung von energiesparenden Verhaltens-
weisen in Abstimmung mit Fachämtern, Presseamt und Stadtwerken

- Initiative zur Einführung eines Energiewärmepasses für Altbauten sowie die
Erarbeitung eines Gebäudesanierungsprogrammes für öffentliche Gebäude und
Kontrollmechanismen zur verbesserten Einhaltung der Wärmeschutzverordnung
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachämtern und den Stadtwerken.

- Unterstützung der zuständigen Stellen bei der Erarbeitung eines verwaltungsin-
tern abgestimmten, operationalisierten CO2-Minderungskonzeptes.


